
 

 

Interessenkonflikt in der öffentlichen 

Verwaltung 

1. Verfassungsrechtliche Grundlagen 

Die italienische Verfassung (Art. 97) verpflichtet die öffentliche Verwaltung zu guter Führung und 

Unparteilichkeit. Diese Prinzipien sind die Basis für alle Regelungen zum Umgang mit 

Interessenkonflikten.  

2. Definition und Wesen des Interessenkonflikts 

Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn private Interessen eines öffentlichen Bediensteten die 

Ausübung seiner öffentlichen Funktion und die Erfüllung seiner Pflichten und Verantwortlichkeiten 

unangemessen beeinflussen könnten. Es handelt sich nicht um ein Fehlverhalten, sondern um eine 

rechtliche oder tatsächliche Situation, aus der ein Risiko für die Unparteilichkeit und Objektivität 

der Verwaltung entsteht.  

Beispiel: 

Ein Landesbediensteter/eine Landesbedienstete ist mit der Vergabe eines öffentlichen Auftrags 

betraut. Gleichzeitig ist ein naher Verwandter Teil eines Unternehmens, das sich um den Auftrag 

bewirbt. Hier besteht ein Interessenkonflikt, da familiäre Bindungen die Objektivität des Beamten 

beeinträchtigen könnten. 

3. Kernelemente des Interessenkonflikts 

Für das Vorliegen eines Interessenkonflikts sind drei Elemente entscheidend: 

• Beziehung zwischen Verwaltung und Bedienstetem 

• Sekundäres Interesse (privates Interesse) des Bediensteten 

• Tendenz zur Beeinträchtigung des öffentlichen Interesses durch das private Interesse 

Das sekundäre Interesse kann finanzieller, wirtschaftlicher oder persönlicher Natur sein und betrifft 

nicht nur den Bediensteten selbst, sondern auch ihm nahestehende Personen.  

Beispiel: 

Ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin ist Mitglied eines Vereins, der regelmäßig Fördermittel von der 

Verwaltung erhält, in der er arbeitet. Die Vereinszugehörigkeit kann seine/ihre Entscheidungen 

beeinflussen. 

4. Arten des Interessenkonflikts 



• Aktuell: Zum Zeitpunkt der Entscheidung vorhanden (z.B. laufende Geschäftsbeziehung). 

• Potentiell: Könnte sich zukünftig manifestieren (z.B. Verlobung, die später zu einer Ehe mit 

einem Beteiligten führt). 

• Scheinbar: Von außen als solcher wahrgenommen (z.B. enge Freundschaft mit einem 

Antragsteller). 

• Direkt: Betrifft den Bediensteten selbst. 

• Indirekt: Betrifft ihm nahestehende Personen oder Organisationen.  

Beispiel: 

Eine Führungskraft ist als Geschäftsführer:in einer Firma tätig, die einen Vertrag mit der öffentlichen 

Verwaltung abschließen möchte. Auch wenn er/sie sich aus dem Verfahren heraushält, kann allein 

die Verbindung als Interessenkonflikt gewertet werden. 

5. Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Nationale Ebene 

• Gesetz Nr. 241/1990, Art. 6/bis: 

Regelt die Melde- und Enthaltungspflichten bei Interessenkonflikten. Verantwortliche 

müssen sich enthalten und den Konflikt melden, wenn ein – auch potentieller – 

Interessenkonflikt besteht. 

• DPR Nr. 62/2013 – Verhaltenskodex für das Personal der öffentlichen Verwaltung: 

Enthält detaillierte Vorschriften zu Geschenken, Nebentätigkeiten, Meldepflichten und 

Sanktionen bei Verstößen (Art. 6, 7, 13, 16). 

Beispiel: 

Ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin erhält ein Geschenk von einem Unternehmen, das von einer 

seiner Entscheidungen profitieren könnte. Laut Verhaltenskodex muss er dies melden und sich ggf. 

enthalten. 

Landesebene (Südtirol) 

• Landesgesetz Nr. 17/1993, Art. 12/bis und Art. 30: 

Regelt die Melde- und Enthaltungspflichten auf lokaler Ebene. Jede auch potentielle 

Situation eines Interessenkonflikts muss gemeldet werden. Die Bestimmungen gelten für 

alle Bediensteten, unabhängig von ihrer Funktion. 

• Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen (Beschluss Nr. 

839/2018): 

konkretisiert die Pflichten zur Meldung und Enthaltung, insbesondere bei 

Vereinszugehörigkeiten, finanziellen Interessen und familiären Bindungen. 

6. Melde- und Enthaltungspflichten 

• Meldepflicht: 

Jede Situation eines Interessenkonflikts, auch potentiell, muss schriftlich an die 



Führungskraft gemeldet werden. 

 

• Enthaltungspflicht: 

Der Bedienstete muss sich von Entscheidungen oder Tätigkeiten fernhalten, die eigene oder 

ihm nahestehende Interessen betreffen. Die Führungskraft bewertet die Situation und 

entscheidet über die weitere Vorgehensweise. 

Beispiel: 

Ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin, dessen Ehepartner einen Antrag bei der Verwaltung stellt, muss 

dies melden und sich aus dem Verfahren heraushalten. 

7. Verantwortung und Sanktionen bei Verstößen 

Ein Verstoß gegen die Melde- und Enthaltungspflicht stellt ein dienstrechtliches Fehlverhalten dar 

und begründet eine disziplinarrechtliche Verantwortung. Dies kann im Rahmen eines 

Disziplinarverfahrens zu Sanktionen führen. Darüber hinaus kann die Rechtswidrigkeit des 

Verfahrens und der abschließenden Maßnahme festgestellt werden, was weitere zivil-, straf- und 

verwaltungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. 

Beispiel: 

Ein Landesbediensteter/eine Landesbedienstete meldet einen Interessenkonflikt nicht und 

entscheidet zugunsten eines nahen Verwandten. Das Verfahren kann für rechtswidrig erklärt und 

der Beamte/die Beamtin disziplinarisch belangt werden. 

8. Kollegialorgane und externe Mitglieder 

Bei der Ernennung von Mitgliedern eines Kollegialorgans – unabhängig davon, ob es sich um 

interne Mitarbeiter oder externe Personen handelt – muss die zuständige Führungskraft vor der 

Ernennung prüfen, ob ein Fall von Interessenkonflikt oder Befangenheit vorliegt. Externe Personen 

müssen vor ihrer Ernennung eine Erklärung über das Nichtvorliegen eines Interessenkonflikts 

abgeben. 

Beispiel: 

Externer Sachverständige werden in eine Kommission berufen. Vor der Ernennung muss er/sie 

schriftlich erklären, dass kein Interessenkonflikt besteht. 

9. Abgrenzung zur Korruption 

Der Interessenkonflikt ist nicht mit Korruption gleichzusetzen. Während der Interessenkonflikt eine 

Risikosituation darstellt, in der das sekundäre Interesse das primäre Interesse beeinträchtigen 

könnte, ist Korruption ein Machtmissbrauch, bei dem das sekundäre Interesse tatsächlich über das 

öffentliche Interesse gesiegt hat. 

Beispiel: 

Ein Landesbediensteter/eine Landesbedienstete, der einen Interessenkonflikt hat, meldet diesen 



und enthält sich. Bei Korruption würde er aktiv zugunsten des eigenen Interesses handeln und dafür 

einen Vorteil erhalten. 

10. Bedeutung für die Verwaltung 

Die korrekte Handhabung von Interessenkonflikten ist essenziell für die Wahrung der guten 

Führung, Unparteilichkeit und Glaubwürdigkeit der öffentlichen Verwaltung. Sie dient der 

Korruptionsprävention und dem Schutz des öffentlichen Interesses. Die Einhaltung der Melde- und 

Enthaltungspflichten stärkt das Vertrauen der Bürger in die Verwaltung und sichert die Transparenz 

und Integrität des Verwaltungshandelns. 

 

Fazit: 

Der Interessenkonflikt ist eine komplexe, aber zentrale Herausforderung für die öffentliche 

Verwaltung. Seine frühzeitige Erkennung, konsequente Meldung und korrekte Handhabung sind 

unverzichtbar, um die Integrität und Funktionsfähigkeit der Verwaltung zu gewährleisten und das 

öffentliche Interesse zu schützen. 

 

Wichtige Rechtsgrundlagen (Auswahl): 

• Art. 97 der italienischen Verfassung 

• Gesetz Nr. 241/1990, Art. 6/bis 

• DPR Nr. 62/2013 (Verhaltenskodex) 

• Landesgesetz Nr. 17/1993, Art. 12/bis und Art. 30 

• Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen (Beschluss Nr. 839/2018) 

 


